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·ums für Wissenschaft, Forschung lind Kunst vom 26. Sep
tenher 2000 Nr. X/4-5e66a(4)-10b/40 659). 
te!ll · 

Augsburg, den 24. Oktober 2000 

r. v. Prof. Dr. Dr. h. c.(Osijek) Gunther Gottlieb 
Prorektor 

Diese Satzung wurde am 24 . Oktober 2000 in der Universi
tätAugsburg niedergelegt; die Niederlegung wurde am 24 . Ok
tober 2000 durch Anschlag in der Universität bekanntgegeben. 
Tag der Bekanntmachung ist der 24. Oktober 2000. 

!{WMBI II 2001 S. 432 

221041.1752-WFK 

Übergangsgrundordnung 
der Fachhochschule Aschaffenburg 

·Vom 25. Oktober 2000 

Aufgrund von Art. 6. Abs. 1 Satz 2 des Bayerischen 
Hochschulgesetzes (BayHSchG) in Verbindung mit 
§ 2 der Verordnung zur vorläufigen Regelung der 
Organisation und der Rechtsverhältnisse und zur Be
stellung der Organe der Fachhochschule Aschaffen
burg vom 2. Oktober 2000 (GVBl S. 749) erlässt die 
Fachhochschule Aschaffenburg folgende Übergangs-
grundordnung: · 

Inhalt. 

1. Kapitel: Organe der Fachhochschule 

§ 1 ·Rektorat 

· § · 2 Senat 

§ ,3 Ständige Kommissionen 

§ 4 Ehrensenatoren, Ehrenbürger, Ehrenmitglieder 

§ 5 Fachbereichsräte 

§ 6 Dekan, Studiendekan und Prodekan 

7 Frauenbeauftragte 

2. Kapitel: Berufungsverfahren 

§ B Berufungsausschüsse 

§ 9 Einladung der Bewerber 

§ 10 Probelehrveranstaltungen 

§ 11 .Erstellung der Vorschlagsliste 

§ 12 Lehrbeauftragte, Lehrkräfte für besondere Auf
gaben 

3. Kapitel: Wahlen 

1. Abschnitt: Wahl des Rektors 

§ 13 Ausschreibung und Termine 

§ 14 Wahlvorbereitungen 

§ 15 Wahlverfahren 

2. Abschnitt: Wahl des Prorektors 

§ 16 Termine und Wahlvorschläge 

§ 17 Wahlverfahren 

3. Abschnitt: Wahl der ·Dekane, Studiendekane 
·und Prodekane 

§ 18 Wahl des Dekans und des Studiendekans 

§ 19 Walll des Prodekans 

4. Abschnitt: Wahlprüfung 

§ 20 Wahlanfechtung 

4. Kapitel: Studentenschaft 

§ 21 Sprecherrat und studentischer Konvent 

§ 22 Wahl des Vorsitzenden des studentischen Kon
vents, seiner Stellvertreter und des Sprecherrats 

§ 23 Beschlussfassung und laufende Arbeiten 

5. Kapitel: Schlussbestimmung 

§ 24 Irrkrafttreten 

Vorbemerkung 

Sofern Regelungen in dieser Grundordnung nicht 
enthalten sind, gelten die Vorschriften des Bayeri
schen Hochschulgesetzes-:- BayHSchG. 

Auf die Verwendung von Doppelformen oderan
derer Kennzeichnungen für weibliche und männliche 
Personen wird verzichtet, um die Lesbarkeit und 
Übersichtlichkeit zu wahren. Mit allen im Text ver
wendeten Personenbezeichnungen sind beide Ge
schlechter gemeint. Eine unangemessene Bezeich
nung im Hinblick auf den verfassungsrechtlich gebo
tenen Auftrag der Gleichstellung von Mann und Frau 
ist damit nicht beabsichtigt. 

1. Kapitel: 
Organe der Fachhochschule 

§ 1 

Rektorat 

(1) lDie Fachhochschule Aschaffenburg wird von 
einem Rektorat geleitet. 2Das Rektorat setzt sich aus 
dem Rektor, dem Prorektor und dem Kanzler ·zusam
men. 

(2) lDie Amtszeit des Rektors beträgt zwölf Semes
ter einschließlich des Semesters, in dem die Bestel
lung wirksam wird. 2Die Amtszeit des Prorektors be
trägt unbeschadet Art. 21 Abs. 6 Sätze 5 und 6 
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